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Ausschreibung  
 
Start:   10.45 Uhr beim Seebuffet Gaishorn am See (Fußballplatz/Seegelände)  

 
Bewerb:   Einzel- und Staffelwertung, E-Bike 

 
Einzel:     bis 34 Jahre  
Einzel:     35 Jahre – 54 Jahre  
Einzel:     ab 55 Jahre  
Staffel:    Gesamtalter bis 79  
Staffel:    Gesamtalter >=80  

Mix Staffel  
E-Bike   Bergsprint 
 
Wertung    ab 6 Teilnehmerinnen  
 
Streckenführung:  
 

 
 

  
 
 

Start       
Rad 

Wechselzone 
Rad/Laufen und 
Zielbereich 

Wendepunkt 
Lauf 
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Rad:  Seebuffet – Maut – Mödlingerhütte (Asphalt- und Schotterstraße)  
Höhenunterschied: 813 m; Länge: 8,2 km  

 
Radstrecke:  Sport und Freizeitanlage Gaishorner See – Maut – Mödlingerhütte  

(Asphalt- und Schotterstraße) 
Forststraße mit grobem Schotter, Wasserspulen und größeren 
Fahrbahnunebenheiten Absturzgefahr in manchen Bereichen, wenn man 
vom Weg abkommt, Weiderost.  

 
Läufer:   Mödlingerhütte – Spielkogel – Mödlingerhütte (Ziel)  

Höhenunterschied: 215 m; Länge: 4,0 km  
 

Laufstrecke:   Mödlingerhütte – Spielkogel – Mödlingerhütte (Ziel)  
 Laufstrecke, unbefestigter Gebirgspfad mit Felsen und Wurzelstöcken, nur 
         mit festem Schuhwerk begehbar und Trittsicherheit der Teilnehmer  
         erforderlich, Absturzgefahr wenn man vom Gebirgspfad abkommt,      

                                                         Weiderost.  
 
Körperliche Verfassung: Der/Die Teilnehmer/in erklärt ausdrücklich, dass er/sie für die 

Veranstaltung ausreichend trainiert und vorbereitet ist und gegen eine 
Teilnahme an der Veranstaltung keine ärztlichen Bedenken bestehen. 

 
Anmeldung:   online unter www.x-treme-bergduathlon.at oder +43 (0) 664 4916 153 

SVGG – Sportveranstaltungs-Gemeinschaft Gaishorn am See 
Au Nr. 41, 8783 Gaishorn am See 
 

Nennschluss:   Donnerstag, 17 Uhr  
 
Nachnennung:    Samstag bis 9.30 Uhr beim Seebuffet  
 
Informationen:   www.x-treme-bergduathlon.at oder +43 (0) 664 4916 153 
 
Nenngeld:    siehe Webseite www.x-treme-bergduathlon.at 
 
Preise:     siehe Webseite www.x-treme-bergduathlon.at 
 
Programm:    siehe Webseite www.x-treme-bergduathlon.at 
 
Ergebnislisten:    Auf der Homepage www.x-treme-bergduathlon.at online abrufbar 
 
 

  

http://www.x-treme-bergduathlon.at/
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Anmeldung für X-treme Bergduathlon: 
 
Liebe Teilnehmer, bitte alle Eure Daten bei der Anmeldung auf Richtigkeit prüfen und nach besten Wissen 
und Gewissen eingegeben. Diese dienen auch als Grundlage für die Starterliste!!! 
 
Die Haftungsfreizeichnung sind bei der Startnummernvergabe eigenhändig von allen Startern zu 
unterschreiben. Bei Startern unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
erforderlich. 
 
Bitte Anmeldegebühren sind  unter folgende Zahlungsmodalitäten einzahlen: 
 

• Paypal 
• Kreditkarte 
• Bankeinzug  Verwendungszweck „X-treme“ Bitte unbedingt angeben: 

VORNAME, NACHNAME und Teamname. 
 
 

Richtlinien und Haftungsausschluss für Teilnehmer am Bergduathlon 
(E-Bike, MTB, Lauf) 
 

1. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

• Teilnahmeberechtigt sind gesunde, sportlich trainierte Personen. Mit der Anmeldung bestätigt 
der Teilnehmer, dass keine gesundheitlichen Bedenken gegen eine Teilnahme bestehen. 

• Minderjährige benötigen die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. 

• Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr und Verantwortung teil. 

• Das Tragen eines Helms ist für alle Radfahrer (E-Bike und MTB) verpflichtend. 

• Die vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Startnummer darf nicht verändert werden.  

• Die Startnummer ist beim Radfahren beim Laufen auf der Vorderseite des Trikots zu tragen.  

• Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt – ausgenommen Gefahrenlagen (z. B. Unwetter, 
behördliche Anordnung). 
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2. Disziplinen und spezifische Richtlinien 

A. E-Bike-Kategorie 

• Zugelassen sind ausschließlich Pedelecs mit Tretunterstützung bis max. 25 km/h. 

• S-Pedelecs, Gasgriff-Fahrzeuge oder getunte E-Bikes sind verboten. 

• Eine technische Kontrolle des Bikes kann vor dem Start erfolgen. 

• E-Bike-Fahrer starten in einer separaten Wertung. 

• Die Nutzung zusätzlicher Akkus ist nicht erlaubt. 

• Fairness gegenüber anderen Teilnehmern (insb. Läufern und MTB-Fahrern) ist verpflichtend. 

B. MTB-Kategorie (Bio-Bike) 

• Nur nicht motorisierte Mountainbikes zugelassen. 

• Technischer Zustand des Fahrrads liegt in der Verantwortung des Teilnehmers. 

• Eine eigene Wertungsklasse ist vorgesehen. 

C. Lauf-Kategorie 

• Die Laufstrecke verläuft im Gelände und kann technisch anspruchsvoll sein (Steigungen, 
unbefestigte Wege, Felsen, Wurzeln). 

• Geeignetes Schuhwerk ist erforderlich. 

• Teilnehmer müssen auf mögliche Wetterumschwünge vorbereitet sein (Hitze, Regen, Kälte in 
höheren Lagen). 

 

3. Verhalten während der Veranstaltung 

• Die ausgeschilderte Strecke darf nicht verlassen werden. 

• Rücksichtnahme und sportliches Verhalten gegenüber Mitstreitern, Helfern und Zuschauern sind 
verpflichtend. 

• Behindern sie keinen Mitstreiter vor der Wechselzone 

• Überholen darf nur mit ausreichendem Abstand und ohne Gefährdung anderer erfolgen. 
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• Den Anweisungen des Veranstalters, Streckenposten und medizinischen Personals ist Folge zu 
leisten. 

• Die Bestimmungen der StVO sind ausnahmslos einzuhalten. 

• Für die für die Zeitmessung verwendeten Chips nehme Ich zur Kenntnis, dass ich verpflichtet bin 
den Chip spätestens eine Stunde nach Zielschluss an den Veranstalter zurück zu geben. Für den 
Fall der Nichtrückgabe bzw. der nicht rechtzeitigen Rückgabe verpflichte ich mich an den 
Veranstalter einen pauschalen Spesenersatz (Chip + Verfolgungsaufwand) von 60,- Euro zu 
bezahlen 

 

4. Haftungsausschluss 

Mit der Anmeldung zum Bergduathlon erkennt jeder Teilnehmer folgende Bedingungen verbindlich an: 

1. Teilnahme auf eigene Gefahr 

Der Teilnehmer übernimmt die volle Verantwortung für seine Teilnahme. Eine Unfall-, 
Haftpflicht- oder Krankenversicherung ist Sache des Teilnehmers.  

Sport mit Gefahren für Körper und Geist verbunden ist. Der Teilnehmer wissentlich an keiner 
Krankheit bzw. irgendwelchen körperlichen Beschwerden leide und sich in einer ausgezeichneten 
körperlichen Verfassung befinde.  

2. Ausschluss von Ansprüchen 

Der Veranstalter, Sponsoren, Helfer, Grundstückseigentümer und Behörden übernehmen keine 
Haftung für Schäden, Verletzungen, Unfälle oder Diebstahl – es sei denn, sie beruhen auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. 

3. Haftung für Ausrüstung 

Für Verlust oder Schäden am eigenen Material (Bike, Ausrüstung, Kleidung etc.) übernimmt der 
Veranstalter sowie alle für den Veranstalter tätigen Personen keine Haftung. Technische Defekte 
oder Schäden am Material begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung.  

4. Haftung für Schäden  

Die Teilnehmer Fahren und Laufen in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und tragen die zivil- und 
strafrechtliche Haftung für alle von ihnen oder ihren Fahrzeugen angerichteten Schäden.  
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5. Ausschluss bei Regelverstoß 

Bei unsportlichem Verhalten, Manipulation von Ausrüstung (z. B. E-Bike-Tuning) oder 
Missachtung der Regeln kann ein Ausschluss vom Wettbewerb erfolgen. 

6. Datennutzung 

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen von ihm im Rahmen der Berichterstattung oder Werbung verwendet werden 
dürfen. 

7. Nichtantreten 

Bei Nichtantreten oder bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt habe ich kein Recht auf 
Rückerstattung des Nenngeldes. 

8. Anmeldung 

Ich versichere, bei der Anmeldung meine Daten richtig bekannt gegeben zu haben und nehme zur 
Kenntnis, dass meine Daten maschinell gespeichert und auch weitergegeben werden. 

  



Ausschreibungsbedingungen, 
Richtlinien und Haftungsausschluss  
des X-treme Bergduathlon in 
Gaishorn am See  

 
 

28. März 2026     Version Nr: 08 25     Seite 7 von 8 
 

DSGVO Auszug 

Im Rahmen der Veranstaltung können durch den Veranstalter der SVVG oder im Auftrag des Veranstalters 
Fotografien und/oder Filme erstellt werden. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos und/oder Videos angefertigt 
werden, welche zu Zwecken der Dokumentation und der Werbung der Veranstaltung veröffentlicht 
werden können. 
 
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung und dem Betreten des Veranstaltungsortes während der Zeit der 
Veranstaltung  nehme ich zur Kenntnis, dass Fotografien und Videomaterialien, auf denen ich abgebildet 
bin zur Presse-Berichterstattung verwendet und in verschiedensten (Sozialen) Medien, Publikationen und 
auf Webseiten und in sozialen Medien veröffentlicht werden können. 
 
 

EU-Streitschlichtung 
 
Angaben zur Online-Streitbeilegung: Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden per e-mail direkt 
an uns oder unter oder unter der Telefonnummer  0660 5579 145 oder an die 
OnlineStreitbeilegungsplattform der EU zu richten. 
 
Die aktuelle Version der Haftungsfreistellung und der Richtlinien finden sie online immer auf unserer 
Webseite im Internet unter www.x-treme-bergduathlon.at . 
 
 
 
  

http://x-treme-bergduathlon.at/2015/home/juergen.dormann@bergduathlon.at
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE
http://www.x-treme-bergduathlon.at/
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Veranstalter:  
 
„SVGG“ – Sportveranstaltungs- Gemeinschaft Gaishorn am See e.V. 
Au Nr. 41 
8783 Gaishorn am See 
ZVR 185055143 Vereinsregister Auszug ∇ 
 
Kontakt: 
 
Obmann:  
Jürgen Dormann   | M: +43 (0) 664 4916 153  | juergen.dormann@bergduathlon.at 
 
Obmann Stellvertreterin:  
Maria Huber   | M: +43 (0) 676 8258 5436   | maria-elisa.huber@generali.com 
 
 
KassierIn: 
Stefanie Reisner  | M: +43 (0) 680 3161 309   |stefanie.maindl@bergduathlon.at 
 
Schriftführerin: 
Fritz Oppliger   | M: +43 (0) 664 4646 636  | fritz.oppliger@gmx.net 

http://x-treme-bergduathlon.at/2015/wp-content/uploads/2015/04/ZVR-185055143-vereinsregister-auszug.pdf
mailto:juergen.dormann@bergduathlon.at
mailto:stefanie.maindl@bergduathlon.at
mailto:fritz.oppliger@gmx.net

